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575. Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes der
A 14 Rheintal Autobahn im Bereich der Gemeinden Nüziders und Bürs

576. Verordnung: Auflassung zweier für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordener Abschnitte der
B 9 Preßburger Straße und B 211 Rohrauer Straße im Bereich der Gemeinden
Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch-Altenburg

577. Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes der
B 49 Bernstein Straße im Bereich der Marktgemeinden Drösing und Ringelsdorf-
Niederabsdorf

578 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 146 Ennstal Straße im Bereich der
Marktgemeinde Haus

579. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 201 Kleinwalsertal Straße im Bereich der
Gemeinde Mittelberg (Kleinwalsertal)

580. Kundmachung: Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes, daß § 28 Abs. 1 lit. a und § 28 Abs. 1 Z 1
lit. b des Ausländerbeschäftigungsgesetzes verfassungswidrig waren

575. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Auflassung eines für den Durchzugsverkehr
entbehrlich gewordenen Abschnittes der A 14
Rheintal Autobahn im Bereich der Gemeinden

Nüziders und Bürs

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Der Straßenteil der A 14 Rheintal Autobahn von
km 56,20 bis km 58,00 wird, soweit er durch die
Umlegung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
22. Juni 1988, BGBl. Nr. 359, bestimmten —
Abschnitt „Umfahrung Bludenz einschließlich ASt.
Brandnertal" für den Durchzugsverkehr entbehrlich
wurde, als Bundesstraße aufgelassen.

Schüssel

576. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Auflassung zweier für den Durchzugsverkehr
entbehrlich gewordener Abschnitte der B 9
Preßburger Straße und B 211 Rohrauer Straße
im Bereich der Gemeinden Petronell-Carnun-

tum und Bad Deutsch-Altenburg

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Die Straßenteile der B 9 Preßburger Straße von
km 37,80 bis km 45,20 und der B 211 Rohrauer
Straße von km 13,97 bis km 14,861 (alt) werden,
soweit sie durch die Umlegung auf die bereits
fertiggestellten und verkehrsübergebenen — mit
Verordnung vom 14. November 1980, BGBl.
Nr. 510 und vom 24. März 1986, BGBl. Nr. 189
bestimmten — Abschnitte „Petronell — Deutsch-
Altenburg" und „Anschlußstelle Petronell" für den
Durchzugsverkehr entbehrlich wurden, als Bundes-
straße aufgelassen.

Im einzelnen sind die als Bundesstraße aufgelas-
senen Straßenabschnitte aus den beim Bundesmini-
sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
sowie bei den Gemeinden Petronell-Carnuntum
und Bad Deutsch-Altenburg aufliegenden Planun-
terlagen (Plan Nr. B 9/20-92 im Maßstab 1 : 5 000)
zu ersehen.

Schüssel

577. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Auflassung eines für den Durchzugsverkehr
entbehrlich gewordenen Abschnittes der B 49
Bernstein Straße im Bereich der Marktgemein-

den Drösing und Ringelsdorf-Niederabsdorf

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:
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Der Straßenteil der B 49 Bernstein Straße von
km 50,40 bis km 56,67 wird, soweit er durch die
Umlegung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
8. Februar 1985, BGBl. Nr. 72, bestimmten —
Abschnitt „Waltersdorf — Ringelsdorf" für den
Durchzugsverkehr entbehrlich wurde, als Bundes-
straße aufgelassen.

Im einzelnen ist der als Bundesstraße aufgelas-
sene Straßenabschnitt aus den beim Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt
der Niederösterreichischen Landesregierung sowie
bei den Marktgemeinden Drösing und Ringelsdorf-
Niederabsdorf aufliegenden Planunterlagen (Plan
Nr. B 49/18-92 im Maßstab 1 : 25 000) zu ersehen.

Schüssel

578. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 146
Ennstal Straße im Bereich der Marktgemeinde

Haus

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Die Anschlußstelle im Abschnitt „Niveaufreie
Kreuzung Weißenbach" der B 146 Ennstal Straße
wird im Bereich der Marktgemeinde Haus wie folgt
bestimmt:

Die neu herzustellende Anschlußstelle liegt bei
km 25,714 und stellt über Zu- und Abfahrtsrampen
die Verbindung mit dem Gemeindestraßennetz her.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Rampen aus den beim Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Steiermärkischen Landesregierung sowie bei der
Marktgemeinde Haus aufliegenden Planunterlagen
(Plan Nr. BO-146-13 im Maßstab 1:1000) zu
ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

579. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 201
Kleinwalsertal Straße im Bereich der Ge-

meinde Mittelberg (Kleinwalsertal)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1992 wird verord-
net:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 201
Kleinwalsertal Straße wird im Bereich der Ge-
meinde Mittelberg (Kleinwalsertal) wie folgt
bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 3,73 und bindet bei km 3,92 wieder in den
Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Straßentrasse aus den beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Vorarlberger. Landesregierung sowie bei der Ge-
meinde Mittelberg (Kleinwalsertal) aufliegenden
Planunterlagen im Maßstab 1 : 1 000 zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

580. Kundmachung des Bundeskanzlers über
den Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes,
daß § 28 Abs. 1 lit. a und § 28 Abs. 1 Z 1 lit. b
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes verfas-

sungswidrig waren

Gemäß Art. 140 Abs. 4 und 5 B-VG und gemäß
§ 64 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 26. Juni 1992, G 40/92-5, G 41/92-6,
G 47/92-6, G 48/92-6, G 51/92-6, G 56/92-6,
G 57/92-6, dem Bundeskanzler zugestellt am
21. August 1992, ausgesprochen, daß § 28 Abs. 1
lit. a des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl.
Nr. 218/1975, in der Stammfassung und § 28 Abs. 1
Z 1 lit. b des Ausländerbeschäftigungsgesetzes,
BGBl. Nr. 218/1975, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 231/1988 verfassungswidrig wa-
ren.

Vranitzky


